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Mitteilung zur Sitzung der BV Mitte am 02.09.2021 
 
Zu den Fragen zum Sachstandbericht „Baumpflegesatzung“ hat uns folgende Stellungnahme 
des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) per Mail erreicht: 
 
 
„Betreff: Anfrage der BV-Mitte vom 09.06.2021 - Baumpflegesatzung 
hier die Stellungnahme WBH zu Ihrer Anfrage. 
 
Die Artenauswahl der Ersatzbäume richtet sich nach den jeweiligen Standortbedingungen 
(z.B. Größe und Qualität des Standortes/Baumscheibe, Versiegelung, Nähe zu Gebäuden 
usw.). Wenn Bäume z.B. aufgrund von Krankheiten ausfallen ist dies häufig darin begründet, 
dass die spezifischen Standortfaktoren für die jeweilige Baumart ungünstig oder schlecht 
sind. Die Nachpflanzung der gleichen Baumart würde dann ebenfalls wieder zu Ausfällen 
führen. Aus diesen Gründen werden an solchen Standorten dann solche Baumarten 
angepflanzt, welche erfahrungsgemäß eine höhere Toleranz gegenüber den limitierende 
Standortbedingungen aufweisen.  
Frage Herr Panzer: Besagter Baum wurde im Rahmen einer Enervie-Baumaßnahme gefällt 
und soll im Herbst nachgepflanzt werden.  
Frage Frau Bartsch und Herr Meier: Hier hat es keine Nachpflanzung gegeben, da die 
Baumscheiben nicht entsprechend DIN 18916 ausgebildet sind bzw. zu aufwendig für eine 
Wiederbepflanzung herzurichten waren.  
Grundsätzlich ist festzustellen, dass der WBH seit 2021 jährlich für 125.000 € mit 
Nachpflanzungen durch die Stadt Hagen beauftragt wird (derzeitiger Stand). Diese 
Anpflanzungen werden sukzessive durchgeführt und werden aus den o.g. Gründen auch 
nicht immer an den alten Standorten durchgeführt. Es macht vielmehr Sinn, 
Ersatzpflanzungen an solchen Standorten durchzuführen, an denen ein Baum auch altern 
kann, um die in ihn gesetzten Funktionserwartungen (z.B. Klimaschutz, Staubfilter, 
Biodiversität usw.) erfüllen zu können. So werden z.B. Ersatzpflanzungen von 
Straßenbäumen auch in Parkanlagen durchgeführt, da die Standortbedingungen hier oftmals 
deutlich besser sind.  
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Viele Grüße  
Olaf Vaupel 
Wirtschaftsbetrieb Hagen“ 
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